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Engagement eines deutschen philharmonischen Orchesters 

Durch Artikel 17 Abs. 2 DBA-Deutschland wird das österreichische Abzugsbesteuerungsrecht 

aufrechterhalten, wenn ein österreichischer Konzertveranstalter ein deutsches Orchester zu 

einem Gastspiel in Österreich engagiert. Wird seitens des Orchesters geltend gemacht, dass 

gemäß Artikel 17 Abs. 3 DBA-Deutschland die Vergütungen in Österreich von der 

Besteuerung zu entlasten sind, ist eine entsprechende Bestätigung der deutschen 

Steuerverwaltung erforderlich, aus der sich das Vorliegen der Entlastungsvoraussetzungen 

(überwiegende öffentliche Förderung oder fehlende Gewinnerzielung) ergibt (siehe auch Abs. 

20 des Durchführungserlasses zur DBA-Entlastungsverordnung). Eine Bescheinigung, dass 

das Orchester in Deutschland von der Umsatzsteuer befreit ist oder dass Förderungen eines 

Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst empfangen werden, ist nicht 

ausreichend, weil dadurch die entscheidenden Freistellungskriterien nicht belegt werden. 
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